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THOMAZINE VON WITZLEBEN

ZWISCHENERGEBNISSE ZUR EVALUATION
DES MODELLVERSUCHS
«GEMEINNUTZIGE ARBEIT IM KANTON BERN»

Wer in der Schweiz eine unbedingte Freiheitsstrafe von maximal 30 Ta-
gen zu verbiissen hat, kann diese seit dem 1. Juli 1991 mit einem unbe-
zahlten Arbeitseinsatz zugunsten von sozialen Einrichtungen abgelten.'
Durch solche Ausgleichsleistungen gewinnt die bis dato eher repressive
Strafausrichtung eine neue konstruktive Bedeutung. Die Reaktionen auf
den Modellversuch «Gemeinniitzige Arbeit» (GA) als neue Vollzugsform
bei Arreststrafen spalten sich in zwei Lager. Zwar sehen alle hierin eine
Humanisierung des Strafvollzuges und eine Reintegration statt Ausgren-
zung. Aber wihrend den einen die Modellversuchsbedingungen bereits
ausreichend erscheinen fiir eine sinnvolle Diversifizierung der Vollzugs-
moglichkeit von Freiheitsstrafe, hitte die andere Fraktion lieber gleich die
GA als selbstiandige Sanktion. Sonst laufe man Gefahr, die Modellprojek-
te zur Dauereinrichtung werden zu lassen, und das weitergehende Anlie-
gen der GA als einer selbstindigen Sanktion wire damit gestorben.

Wie sieht es tatsdchlich aus? In einer Zwischenbilanz unserer Begleitun-
tersuchung des Modellprojektes im Kanton Bern sollen Einschédtzungen
wie diese den Absichten gegeniibergestellt und durch erste Ergebnisse er-
ginzt werden. |

Die Evaluation des Modellversuchs in Bern wurde Prof. Kunz vom Insti-
tut fiir Strafrecht und Kriminologie der Universitit Bern iibertragen, mit
dem ich die Auswertung vornehme.?

Neben Bern wird inzwischen in den meisten Kantonen die «Gemeinniitzi-
ge Arbeit» versuchsweise praktiziert. Zusitzlich erfolgt auch in den Kan-
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tonen Luzern, Waadt und Ziirich eine je anders konzipierte wissenschaftli-
che Begleitung dieses Experiments.

1. Die zentralen Griinde fiir die Einfithrung des
Modellversuchs GA

Die versuchsweise Einfiihrung der GA entstand vor dem Hintergrund der
Diskussion alternativer Vollzugsformen zur kurzen Freiheitsstrafe. Das
schweizerische Sanktionensystem kennt zwar eine Reihe von Vollzugser-
leichterungen; diese sind jedoch eher als halbherzige Abschwéachungen
der Vollzugsschirfe von kurzen Freiheitsstrafen zu verstehen, die an dem
grundsitzlichen Problem des Vollzugs von Freiheitsstrafen in Fillen, wo
dies weder unbedingt notig noch priaventiv vorzugswiirdig ist, nichts dn-
dert. Dies fiihrte dazu, neben der Halbgefangenschaft die GA als weitere
Vollzugsform probehalber einzusetzen. Die Schweiz kann sich dabei auf
langjdhrige im ganzen positive Erfahrungen im europiischen Ausland be-
rufen. So hat sich die GA seit ihrer Einfithrung 1975 in England und Wa-
les auch in zahlreichen anderen Staaten als eine glaubwiirdige Sanktion
bewihrt.’

Bekanntlich wird in der Schweiz entgegen der europédischen Entwicklung
fiir wiederholtes, im Einzelfall eher unbedeutendes Straffilligwerden
noch hiufig die kurze Freiheitsstrafe verhiingt, wihrend etwa in Deutsch-
land dafiir eher Geldstrafen eingesetzt werden.

Zwei Dirittel aller ins Strafregister des Bundes aufgenommenen Verurtei-
lungen sind in der Schweiz Freiheitsstrafen und immerhin 18% lauten auf
unbedingte Freiheitsstrafe.

Durchgreifende Sanktionsalternativen bietet nunmehr die hingige Reform
des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches.* Im Rahmen dieser Grund-
satzreform soll insbesondere die kurze Freiheitsstrafe unter sechs Mona-
ten zuriickgedréngt und an deren Stelle u.a. Sanktionen ohne Freiheitsent-
zug treten, wobei die GA als Hauptstrafe vorgesehen ist.” Der Modellver-
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such wire ein erster Schritt in diese Richtung. Er sollte daher auch — im
Vorgriff auf diesen Teil der Reform — deren Durchfiihrbarkeit priifen.

Die meistgenannten Griinde fiir die Einfiihrung der GA sind die Kapa-
zitdtsengpésse im Strafvollzug und Kosteneinsparungen der 6ffentlichen
Hand. Steigende Gefangenzahlen und der Kostendruck erzwingen die Su-
che nach gleich wirksamen, jedoch kostengiinstigeren Alternativen. Man
erhofft sich durch die GA neben der Abnahme der Gefangenenzahlen Ko-
steneinsparungen.

Ein weiterer wichtiger Grund fiir die Einfiihrung der GA liegt in der At-
traktivitit wiedergutmachender Ansitze. Man will wegkommen von der
ausschlieBlich strafenden Sanktion und strebt hin zu konstruktiven, sozial
integrierenden Sanktionen, wie die GA. Denn sie gilt als Chance, durch
Arbeit zugunsten der Offentlichkeit begangenes Unrecht auszugleichen.
Die GA kann aber auch einen unmittelbar wiedergutmachenden Effekt ha-
ben, dann ndmlich, wenn der Arbeitseinsatz des Verurteilten einen Bezug
zur Straftat aufweist.

Insgesamt unterstellt man der Arbeit an sich einen positiven, sozial inte-
grierenden Wert. Die Befiirworter sind allgemein der Ansicht, dafl die GA
eine harte und glaubwiirdige Sanktion ist, die eindriicklich das 6ffentliche
Interesse am Recht und seiner Durchsetzung aufzeigt. Sie ist gleicher-
maBen bei Arm und Reich anzuwenden und auch fiir Fille geeignet, bei
denen andere Kompensationen wie Geldbusse nicht angemessen erschei-
nen.

Zielgruppe des gemeinniitzigen Arbeitseinsatzes in den Modellversuchen
sind die erwachsenen Verurteilten, bei denen das Gericht eine unbedingte
Freiheitsstrafe von hochstens 30 Tagen verhiingt hat und die ein Gesuch
stellen.

Der Umrechnungsschliissel und die Dauer des Einsatzes sind bundesein-
heitlich so festgelegt: Einem Tag Freiheitsstrafe entsprechen acht Stunden
Gemeinniitziger Arbeit. Der Arbeitseinsatz erfolgt unentgeltlich und ist
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neben der Berufsarbeit innerhalb einer wochentlichen Mindestarbeitszeit
von 12 Stunden auszufiihren; er kann je nach Strafthohe bis zu einem hal-
ben Jahr dauern.

Fiir die Durchfiihrung der Arbeitseinsitze sowie den gesamten organisato-
rischen Ablauf des Modellversuchs in Bern ist die Kantonale Bewéh-
rungshilfe — eine sozial orientierte Einrichtung — zustindig.

Die Entscheide iiber die Gewidhrung und den Widerruf von GA-Einsitzen
werden durch die Regierungsstatthalter getroffen. Grundsitzlich wird im
Berner Modell jedem form- und fristgerechten Gesuch fiir den Vollzug ei-
ner Freiheitsstrafe in der Form der GA entsprochen. In Bern wird nicht
nur jeder GA-Antrag angenommen sondern auch fiir jeden ein angemes-
sener GA-Arbeitsplatz gesucht. Dieses GA-Angebot an alle gibt es nur in
wenigen Kantonen. Mitunter wird den Verurteilten die GA-Arbeitsplatz-
suche selbst aufgebiirdet, wobei der Institution nur die Kontrolle bleibt. In
den meisten Kantonen legt man eine mehr oder minder definierte «Eig-
nung» als Voraussetzung fiir den GA-Einsatz fest, wihlt nur ganz be-
stimmte Problemgruppen aus, oder beschriankt den GA-Einsatz — wie in
der Waadt — nur auf eine Straflinge von 14 Tagen und iiberlisst die
Durchfiihrung des Modellversuchs ehemaligen Polizisten. Bern dagegen
kann durch sein in der Bewédhrungshilfe entwickeltes Betreuungs- und
Vermittlungskonzept eine weitgehend repressionsfreie Atmosphére auf-
bauen und schafft damit die Voraussetzung, die Konzeptidee des Modell-
versuchs auch angemessenen umsetzen zu konnen.

2. Schwerpunkte der wissenschaftlichen Auswertung

Die Auswertung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortli-

chen fiir die Durchfiithrung des Modellversuchs und unter Beriicksichti-

gung aller verfiigbaren Unterlagen:

— Wir beobachten erstens den Ablauf des Modellversuchs wiahrend der
3-jahrigen Durchfiihrung mit besonderem Augenmerk auf die dabei



Thomazine von Witzleben 203

auftretenden Probleme.D.h. das Amt wird laufend von uns iiber den
Forschungsstand informiert und wir in die Problemlage eingebunden.

— Zweitens haben wir alle in der Bewédhrungshilfe gesammelten Daten
statistisch festgehalten. Dazu gehoren u.a. Daten zu den Arbeitsleisten-
den und deren Verurteilungen, zu den Arbeitsorten und den ausgefiihr-
ten Tatigkeiten sowie zur Dauer des Arbeitseinsatzes und zur Form des
Abschlusses.

— Einen dritten Schwerpunkt bildet die Bewertung des Modellversuchs
durch eine schriftliche Befragung aller am GA-Einsatz Beteiligten.
Dies umfasst die Arbeitsleistenden, die gemeinniitzigen Arbeitgeber
und die Verantwortlichen in der Bewidhrungshilfe. Gefragt wurde nach
den Griinden fiir die Wahl des GA-Einsatzes, nach der Zufriedenheit
mit dem Verlauf und nach moglichen Anderungswiinschen.

— Viertens wollen wir, nach Vorliegen aller Ergebnisse, die Aussagekraft
der erhobenen Befunde des Modellversuchs fiir eine kiinftig zu erwar-
tende Einfithrung der GA als primire strafrechtliche Sanktion priifen.

Unsere Ausgangshypothese bei der Modellversuchsanalyse war die fol-
gende: Das Grundproblem des Modellversuchs besteht im engen Anwen-
dungsbereich durch seine Begrenzung auf Freiheitsstrafen von ldngstens
30 Tagen und im ungiinstigen Umrechnungsschliissel von 8 Stunden Ar-
beit fiir 1 Tag Freiheitsstrafe. Ich will ein Beispiel geben: Bei einer
Hochststrafe von 30 Tagen bedeutet das fiir einen Berufstitigen einen
GA-Einsatz von umgerechnet 240 Stunden, die innerhalb eines halben
Jahres neben der normalen Berufsarbeit abzuleisten sind anstatt des sonst
iiblichen einmonatigen Haftaufenthalts wahrend der Freizeit. Zwar erklirt
sich der enge Anwendungsbereich aus dem Bemiihen um ein politisch
umsichtiges Vorgehen, indem man die Offentlichkeit mit diesem neuen
Sanktionsinstrument vertraut macht, ohne dabei dessen Einsatzmoglich-
keiten einstweilen voll auszuschopfen. Aber dies konnte nun die Konse-
quenz haben, dass fiir viele Verurteilte, insbesondere fiir die Berufstiti-
gen, die GA als wenig attraktive Alternative zur sehr kurzen Freiheitsstra-
fe erscheint, da diese in aller Regel in der gelockerten Form der Halbge-
fangenschaft vollzogen wird. Daher ist zu vermuten, daf} viele Verurteilte
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den Freiheitsentzug, der faktisch nur einen Haftaufenthalt in der Freizeit
bedeutet, den Beschwernissen der GA vorziehen werden.

3. Statistische Ergebnisse

Wie zeigt sich nun die Akzeptanz des Modellversuchs nach zwei Drittel
seiner Laufzeit in den statistischen Ergebnissen?

Tatsédchlich findet der Modellversuch eine unerwartet starke Nachfrage (s.
Tabelle 1). Es gibt bisher, seit Juli 1991, 876 Gesuchstellungen in die GA
mit zur Zeit monatlich 50 Anmeldungen. Urspriinglich rechnete man mit
100 bis 200 Anmeldungen pro Jahr. Faktisch gab es im ersten halben Jahr
des Modellversuchs 108 Anmeldungen, in 1992 322 Anmeldungen und
im letzten Jahr mit 446 bereits mehr als doppelt so viel Anmeldungen wie
maximal erwartet. Vergleicht man nun die jahrlichen Anmeldungen in die
GA mit allen jdhrlichen Verurteilungen aus der Vergleichsgruppe im Kan-
ton Bern zu unbedingter Freiheitsstrafe bis zu 30 Tagen — das Bundesamt
fiir Statistik gibt die jahrlichen Verurteilungen mit durchschnittlich um die
900 an - so liegt der Anteil der GA-Anmeldungen an den Gesamtverurtei-
lungen zu Beginn des Modellversuch 1991 bei 24%, steigt 1992 auf 36%
und liegt 1993 bereits bei 50% aller zu 30 Tagen Verurteilten.
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Tabelle 1: Statistik iiber die GA — Einsiitze (Stand: 31. Dezember 1993)

Zum Vergleich:
Anzahl der im Jahr 1991 im Kanton Bern Verurteilten mit einer unbeding-
ten Freiheitsstrafe bis zu 30 Tagen: N = 906

Juli— Jan. — Jan.— Total
Dez. 91 Dez. 92 Dez 93

Meldungen der

Regierungsstatthalter 108 322 446 876
Arbeitsvereinbarungen 81 327 459 867
Arbeitseinsitze erfolg-

reich abgeschlossen 20 183 294 497
zuriickgezogene

Bewilligungen 2 28 65 95
abgebrochener GA-Einsatz

mit Riickgabe an den 1 12 38 51
Regierungsstatthalter

aquirierte Arbeitgeber 146 89 87 322

Die Bewihrungshilfe hat allen ernsthaft interessierten Antragstellern ei-
nen GA-Arbeitsplatz vermitteln konnen. Seit Juli 1991 wurden 867 Ar-
beitsvereinbarungen abgeschlossen. Zum Teil wird eine Person an mehre-
ren Plidtzen eingesetzt. Die Bewidhrungshilfe hat ein breites Netz von gem-
einniitzigen Arbeitgebern aufgebaut; bisher sind es 322 Arbeitgeber, die
Einsitze libernehmen; unermiidlich wird fiir neue Arbeitspldtze gewor-
ben. Zwei Drittel aller Einsdtze kommen Altenheimen, Krankenhiusern
und Pflegestationen zugute. Die Durchfiihrung des Modellversuchs hier in
Bern lduft unter sehr giinstigen Bedingungen. Die Betreuer bei der Be-
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wihrungshilfe sind hochmotiviert. Sie zeigen viel Phantasie bei der Suche
und Vermittlung von Arbeitsplidtzen und der Ausgestaltung der Arbeitsbe-
dingungen. Dies ermoglicht eine Vielfalt individuell abgestimmter Losun-
gen, wobei den Wiinschen und Fihigkeiten der Verurteilten moglichst
Rechnung getragen wird. Vermittelnde Kontakte der Bewihrungshilfe zu
den Arbeitgebern und den Verurteilten sind wihrend des Einsatzes oft von
Noten und fordern von dem Bewihrungshilfe-Team grosse Einsatzbereit-
schaft, Organisationstalent und auch viel Einfiihlungsvermogen bei den
oft heiklen Problemlagen von nicht wenigen Klienten. Hilfs- und Betreu-
ungsangebote schaffen eine Vertrauensbasis, die es erlaubt, Schwierigkei-
ten bei der Ableistung der GA friihzeitig zu erkennen und soweit als mog-
lich zu beheben. So gehort es auch zu dem Berner Konzept, dass den GA-
Leistenden die Chance gewihrt wird, bei einem drohenden Abbruch eines
Einsatzes nach einem adédquateren Arbeitsplatz zu suchen und nicht gleich
den gesamten Einsatz zu annullieren. Hilfestellungen der Betreuer reichen
von Unterstiitzung bei finanziellen Problemen durch Schuldensanierungs-
angebote iiber Hilfen bei der Wohnungssuche bis zu Therapieplatzsuche
fiir schwerst Drogenabhingige.

Die Arbeiten an den Einsatzorten liegen bei drei Viertel der abgeschlosse-
nen Einsitze iiberwiegend im Bereich einfacher Hilfen, wie Aushilfe in
der Pflegeabteilung, bei der Reinigung, in der Kiiche und bei der Garten-
arbeit oder einfachen Waldarbeiten. Immerhin gab es auch qualifizierte
Einsitze mit Arbeiten im technischen und handwerklichen Dienst bisher
bei 20% der Personen. Daneben wurde im Verkauf, in Niherei, Wische-
rei, Transportdiensten, bei der Installation oder in der Renovierung gear-
beitet, auch wurden Programmierarbeiten oder archivarische Tatigkeiten
verrichtet.

Von den bisher 867 Einsitzen wurden iiber die Hilfte bereits erfolgreich
abgeschlossen. Der Anteil der abgebrochenen Einsitze liegt mit 51 derzeit
bei 6%, fiir die dann in der Regel ein Vollzug der Rest-Freiheitsstrafe an-
geordnet wird. Diese Abbruchquote ist bemerkenswert niedrig. Die Griin-
de sind u.a. Drogen- und Alkoholabhingigkeit, lingere Krankheit und er-
neute Straffilligkeit.
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In 95 Fillen (Anteil 11%) wurden die erteilten Bewilligungen durch die
Regierungsstatthalter annulliert . In der Regel wurde in diesen Fillen die
Arbeit gar nicht erst angetreten, oder die Gesuchsteller zwischenzeitlich
wieder straffillig. Auch hier hatten wir hohere Misserfolgsraten erwartet.

Vergleicht man die Gruppe der GA-Leistenden mit der Gesamtpopulation
der zu 30 Tagen Verurteilten, so gibt es einige Abweichungen in den sozi-
odemographischen Merkmalen. Zum Vergleich verwende ich die Urteils-
statistiken der Jahre 1990 und 1991 des Bundesamtes fiir Statistik:

Der Anteil der Frauen im Modellversuch liegt mit 12% geringfiigig iiber
dem Gesamtanteil aller Frauen an den Verurteilungen von 10%. Ver-
gleicht man die Altersverteilung in den beiden Gruppen, so fillt auf, dass
es deutlich weniger Jiingere unter 25 im Modellversuch gibt. Auch gibt es
mit 22% einen signifikant hoheren Anteil von Arbeitsleistenden iiber 45
im Vergleich zu allen Verurteilten (s. Graphik 1). Sehr viel niedriger als
bei allen Verurteilten ist der Anteil der Unverheirateten unter den GA-Lei-
stenden (s. Graphik 2). In den GA-Einsatz kommen deutlich weniger Aus-
lander (s. Graphik 3). Dies konnte an Sprachproblemen bei der Ge-
suchstellung oder Sprachbarrieren bei der Arbeitsplatzvermittlung liegen.

Die Griinde fiir die Verurteilungen der GA-Leistenden zeigen, dass knapp
die Hilfte aller Verurteilungen auch hier, wie bei den sonstigen Kurzstra-
fen, Verkehrsiibertretungen, héufig verbunden mit Alkohol am Steuer,
sind (s. Graphik 4). 16% waren Verurteilungen wegen kleinerer Eigen-
tumsdelikte und mit 16% gab es einen deutlich hoheren Anteil von Mi-
litarpflichtverweigerern verglichen mit dem Gesamtanteil an allen Verur-
teilungen. Dagegen sind die Betdubungsmittelgesetzverstdsse in der GA
eher unterrepésentiert.

Dieser prozentuale Gruppenvergleich mit der Gesamtgruppe der Verurteil-
ten von bis zu einem Monat zeigt, dass neben der deutlich niedrigeren
Auslidnderbeteiligung die Modellversuchsteilnehmer einen signifikant
hoheren Anteil Alterer und Verheirateter aufweisen. Dass gerade diese
Population durch die GA angesprochen ist, konnte u.a. damit zu tun ha-
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ben, dass gerade fiir Altere und Verheiratete die soziale Stigmatisierung
und der Gesichtsverlust durch einen Gefidngnisaufenthalt eher bedrohlich
ist und vermieden wird als bei Jiingeren, bei denen eben noch nicht so viel
auf dem Spiel steht. Daneben zeigt der Gruppenvergleich deutliche Ver-
schiebungen zugunsten der Militidrdienstverweigerer, die durch ihren poli-
tisch motivierten und sozial engagierten GA-Einsatz den Modellversuch
in seiner Wirkung daher auch stark mit nach aussen prigen konnen. Ob
sich diese Tendenz bis zum Ende des Modellversuchs bestitigt, bleibt ab-
zuwarten.

Fiir 22% der GA-Leistenden liegt die Strafldnge bei 1-8 Tagen und Stra-
fen von 3—4 Wochen Linge haben 28% zu verbiissen. Die Straflinge kann
als Indikator fiir den Abschluss oder Abbruch eines GA-Einsatzes dienen.
Je langer die Straftage bzw. die unbezahlten Einsatzstunden, um so bela-
stender kann dies im Einzelfall fiir die Arbeitssituation und bei Arbeitslo-
sigkeit fiir die finanzielle Lage des GA-Leistenden sein. Je kiirzer der Ein-
satz ist, desto unverhiltnismaissiger erscheint der Aufwand der Unterbrin-
gung. Faktisch wird es zunehmend schwieriger, Arbeitgeber zu finden, die
den Einarbeitungsaufwand auch dann iibernehmen, wenn es sich nur um
einen ganz kurzen Einsatz handelt. Es macht also wenig Sinn fiir Kur-
zeinsitze diesen organisatorischen Aufwand zu betreiben.

Erwerbstitig neben dem gemeinniitzigen Arbeitseinsatz sind bisher 58%
(s. Graphik 5). 45% konnen ihren Arbeitseinsatz nur neben ihrer Beruf-
stiatigkeit entweder in der Freizeit am Abend, am Wochende oder wihrend
der Ferien absolvieren. Relativ hoch mit 20% sind darunter die beruflich
Selbstidndigen, fiir die das GA-Modell erwartungsgemiss attraktiv ist, da
fiir sie ein Gefidngnis- oder Haftunterbruch sowie das Bekanntwerden der
Strafe gleich existenzgefihrdend wirken kann (s. Graphik 6).

Deutlich iiber dem Anteil der Selbstindigen liegt der Anteil der berufsbe-
dingt Arbeitslosen im GA-Einsatz mit derzeit 31% bei steigender Ten-
denz. Fiir diese Gruppe ist ein GA-Einsatz zwar kein Zeitproblem, dafiir
aber mit anderen Belastungen verbunden. Die Arbeitslosen miissen wie-
der eine Stelle finden, und viele hoffen durch den GA-Einsatz zu einer
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Anstellung zu kommen. Zwar konnen sie durch das Gefiihl des Niitz-
lichseins und des Gebrauchtwerdens die psychischen Nebenfolgen der
Arbeitslosigkeit kurzzeitig verdringen. Es bleiben jedoch die finanziellen
Probleme bei niedriger Arbeitslosenunterstiitzung.

23% der GA-Leistenden miissen mit einem Einkommen unter 2’000 sFr.
leben (s. Graphik 7). Das kann bei einem unendgeltlichen Einsatz, der im
Hochstfall bei 6 Monaten liegt fiir Arbeitslose oder Personen mit nur ge-
ringen Nebeneinnahmen schnell existenzbedrohend werden.

Einige erste Bewertungen iiber den bisherigen Erfolg des GA-Einsatzes
aus der Sicht der AG und AN will ich Thnen nun anschliessend vorstellen.

4. Bewertungen des GA-Einsatzes

Die Ergebnisse beruhen auf Befragungen bei den Arbeitgebern und bei
den Arbeitsleistenden. Bisher haben immer alle AGer mit 2-3 Ausnah-
men die Fragebogen beantwortet, so dass die Ergebnisse als reprisentativ
angesehen werden konnen. Anders siecht es mit dem Riicklauf der Frage-
bogen bei den Arbeitsleistenden aus. Hier gibt es bisher nur eine 50%ige
Beteiligung, daher sind diese Ergebnisse nur unter Vorbehalt zu betrach-
ten.

Insgesamt ist die Akzeptanz bei den meisten Beteiligten an der Befragung
klar positiv. Die Bemithungen der Bewéhrungshilfe um einen guten Kon-
takt und einer betreuenden Hilfe entsprechen auch der Bewertung der Ver-
urteilten (s. Tabelle 2).

Bei der Frage, warum sie den Einsatz in die GA gewihlt haben, gaben die
meisten an, dass fiir sie ein Vollzug der Freiheitsstrafe eine personliche
Hirte bedeutet hitte, dass sie froh waren, diese Alternative zu haben, und
dass es ihnen wichtig war eine fiir sie sinnvoll empfundene Beschiftigung
zu erhalten. 87% hatten nach eigenen Angaben einen geeigenten Arbeits-
platz bekommen und 90% konnten bei der Auswahl mitentscheiden.
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Diese positive Einstellung zum Arbeitseinsatz bei den Arbeitsleistenden
bestitigt sich auch bei den Arbeitgebern. Trotz einer leicht riickldufigen
Tendenz in den letzten Monaten beurteilen gegenwirtig noch 75% der Ar-
beitgeber den Arbeitseinsatz als niitzlich.

68% der antwortenden Arbeitsleistenden haben sich wihrend des Einsat-
zes mit ihrer Verurteilung auseinandergesetzt. Viele sprechen auch expli-
zit davon, wie sehr ihnen daran gelegen war, durch den GA-Einsatz eine
Moglichkeit der titigen Abarbeitung ihrer Schuld bekommen zu haben.

Aber auch fiir mehr als die Hilfte (52%) war das Privatleben durch die
GA wihrend der Freizeit stark beeintrachtigt.

Tabelle 2: Einige Bewertungen durch GA-Leistende und Arbeitgeber
(Stand: 31. Dezember 1993)

Die GA-Leistenden gaben u.a. an (N = 222)

in % Total
Guter Kontakt z. Schutz AA 93% 207
Betreuung statt Kontrolle 83% 185
Beriicksichtigung der Kenntnisse bei der
Arbeitsplatzauswahl 87% 193
Mitentscheiden bei der Arbeitsplatzauswahl 90% 200
Kein Problem einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden  87% 193
Positive Akzeptanz bei Arbeitgeber und Kollegen 95% 210
GA-Arbeit eher sinnvoll 96% 214
GA-Arbeit belastend fiir das Privatleben 52% 114

Auseinandergesetzt mit Delikt wahrend der GA-Arbeit  68% 150
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Die Arbeitgeber gaben u.a. an (N =481)
in % Total

Geeignet fiir den Arbeitsplatz 94% 452
Wiedereinstellen von GA-Leistenden 98% 468
Gesamteindruck vom GA-Leistenden eher

positiv und ohne Vorbehalte 84% 406
Guter Arbeitseinsatz 82% 395
Wissen der Arbeitskollegen vom Arbeits-

einsatz als Strafverbiissung 78% 373
Notwendigkeit besonderer Betreuung 41% 195
GA-Arbeit eher niitzlich gewesen 75% - |
Wiirden fiir die GA-Arbeit auch

Drogenabhéngige einstellen *) 28% 117
Verinderungsvorschlige beim GA-Einsatz machten 23% 95

*) héufig verbunden mit einschrinkenden Bedingungen wie «keine Beriihrung mit Medi-

kamenten», beim Spitaleinsatz beschriankt auf «Kiiche, Wischerei, Pflege und Betreu-

ung»

5. Probleme beim GA-Einsatz

Auch wenn die bisher vorliegenden Ergebnisse eine Akzeptanz der mei-
sten Beteiligten am Modellversuch belegen, zeichnen sich schon jetzt eine
Reihe von Problemen ab, die ich hier kurz skizzieren will, ohne im einzel-

nen niher darauf einzugehen.
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— Es gibt vielfiltige regionale Unterschiede bei den Gesuchstellungen,
Meldungen sowie auf der Ebene des GA-Einsatzes bei der Durch-
fiihrung des Modellversuchs.

— Es zeichnet sich ein erhohter Problemgruppenanteil bei den Arbeitslei-
stenden ab. Es gibt einen zunehmenden Anteil Arbeitsloser mit finan-
ziellen Problemen, eine steigende Anzahl Drogenabhingiger, Alkoho-
liker und sonstige psychosozial Belastete.

— Die Belastungen bei der Durchfithrung der GA nehmen dadurch auch
in der Bewihrungshilfe zu. Es gibt hdufiger Stosszeiten fiir eine gros-
sere Anzahl von Vermittlungen und einen stirkeren Organisationsauf-
wand durch Mehrfacharbeitseinsitze einzelner Verurteilter u.a. um ei-
nen drohenden Abbruch zu verhindern. Die Gewinnung von Arbeitge-
bern fiir Problemgruppen erfordert intensive Kontakte.

— Aber auch die Arbeitsleistenden beklagen zunehmend, daB sie nicht
einmal eine Aufwandentschiddigung fiir ihre eigenen Unkosten erhal-
ten: keine Spesen fiir Essen, Fahrtkosten, Kleidung etc. Sie sprechen
auch schon einmal von «Fronarbeit» oder «Scheissarbeit».

— Arbeitgeber kritisieren den unverhiltnisméssigen Aufwand bei Kur-
zeinsidtzen von nur wenigen Tagen. Diejenigen, die verstirkt Problem-
gruppen im Einsatz haben, klagen iiber Schwierigkeiten (z.B., wenn
sie Drogenabhiingige fiir den Arbeitseinsatz im Wald haben, oder ver-
mehrt mit Abbriichen zu tun hatten). Arbeitgeber mit Problemgruppen
bemingeln neben ihrem Aufwand mitunter die Unzuverlassigkeit und
geringe korperliche und psychische Belastbarkeit der kaum arbeits-
fahigen Personen .

6. Fazit
Trotz der aufgezeigten Probleme ...

Die meisten der mit dem Modellversuch verbundenen Erwartungen haben
sich erfiillt. So findet der Modellversuch weitgehend positive Akzeptanz.
Die Abbruch- und Widerrufsquoten sind unerwartet niedrig. Die Einsatz-
leistenden sehen iiberwiegend ihre Arbeit als eine echte Alternative zum
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fur sie stupiden und diskriminierenden Geféngnis an. Auch die meisten
Arbeitgeber zeigen sich positiv iiberrascht von der Einsatzbereitschaft der
GA-Leistenden und der faktischen Arbeitsentlastung fiir ihre Institution.
Bestitigt hat sich auch eine deutliche Reduktion der Gefingnispopulation
durch diesen GA-Einsatz und eine Verringerung der 6ffentlichen Kosten.
Denn — wie schon jetzt absehbar — sind die durchschnittlichen Kosten
nach Angaben der kantonalen Polizeidirektion fiir eine Woche Aufenthalt
1m Gefédngnis nahezu 20mal teurer als der GA-Vollzug.

Generell ungiinstig fiir die Modellversuchsbedingungen ist es, dass die
«GA» in eine Zeit erheblicher Subventionskiirzungen im sozialen Bereich
fallt. Soziale Einrichtungen kdnnen daher versucht sein, regulédre Arbeits-
plidtze durch den Einsatz unbezahlter Arbeitskrifte aus dem Modellver-
such einzusparen.

Die anderen Probleme weisen zum Teil auf eine schlichte Normalisierung
in der Modellversuchsentwicklung hin, auf saisonal bedingte sowie regio-
nale Einsatzschwierigkeiten, aber auch auf strukturelle Probleme im Zu-
sammenhang mit einer veridnderten Verurteiltenpopulation. Dabei sollte
man beriicksichtigen, dal der Modellversuch hier in Bern allen Antrag-
stellern offensteht, also kein Delinquent abgelehnt wird, so dass man
zwangsldufig mit solchen Problemen rechnen muss. Aber noch scheinen
diese losbar, wenn alle Seiten ihre Vorbehalte offenlegen und bereit fiir
neue Erfahrungen sind, und wenn die Bewédhrungshilfe ihre Vermittlerrol-
le auch weiterhin wahrnimmt. Durch die GA besteht die Chance, daf} be-
stimmte belastete Problemgruppen wieder erfahren kénnen, was es heisst,
ein aktives Leben zu fiihren, gebraucht zu werden und zu einer Gemein-
schaft zu gehoren. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis die GA als
das anerkannt wird, was sie intendiert: eine glaubwiirdige und sinnvolle
Sanktion zu sein und nicht nur ein Akt der Gnade oder Schwiche.

Aber ich will noch auf eine ganz andere Gefahr dieser quasi «Erfolgsge-
schichte des Berner Modellversuchs» hinweisen. Warum sollte nach der
allseits positiven Akzeptanz iiber alle Durchfithrungsebenen hinweg fiir
die politischen Entscheider noch einen Grund bestehen, die GA als Sank-
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tion — im Sinne des Reformentwurfs — auszuweiten? Man konnte meinen,
es briuchte keine selbstindige Sanktion in der Form der GA und die Voll-
zugslosung, so wie sie der Modellversuch anbietet, konne so bleiben. Ei-
nen solchen Schluss lassen die Modellversuchsergebnisse jedoch nicht zu.
Bisher wurde mit dem Modellversuch nur dessen praktische Durchfiihr-
barkeit gepriift. Erwiesen hat sich bislang nur, dass der GA-Einsatz selbst
unter erschwerten Bedingungen moglich ist und der Arbeitseinsatz prinzi-
piell als sinnvoll angesehen wird. Nicht als sinnvoll wird jedoch der orga-
nisatorische Aufwand bei Kurzeinsitzen angesehen. Dies signalisiert,
dass der GA-Einsatz seinen Sinn fiir alle Beteiligten nicht im engen An-
wendungsrahmen weniger Tage zeigt. Auch konnen die Erwerbstitigen
nur dann sinnvoll einbezogen werden, wenn der Umrechnungsschliissel
deren regulidre Berufstitigkeit angemessen beriicksichtigt. Die in Form
der Halbgefangenschaft vollzogene kurze Freiheitsstrafe ist Freizeitstrafe,
weil dadurch die dem Berufstétigen verbleibende Freizeit entzogen wird.
Die gleichen Mafistidbe an die GA anzulegen bedeutet, im Umrechnungs-
schliissel von einer Dauer der tédglichen Arbeitsleistung auszugehen, die
der tidglichen Freizeit des erwerbstidtigen Durchschnittsschweizers ent-
spricht. Es wire schade, wenn der Arbeitseinsatz auf lange Sicht im We-
sentlichen den Arbeitslosen vorbehalten wire. Denn, wie die Zahlen bis-
her bestitigen, sind prinzipiell auch die Erwerbstitigen zu diesem Einsatz
bereit. Die Rahmenbedingungen der Modellversuche sind auch deshalb
unbefriedigend, weil sie die GA als Alternative zu sehr kurzen Freiheits-
strafen (14 Tage bis 1 Monat) vorsehen. Nach internationalen Erfahrun-
gen handelt es sich bei der GA jedoch um eine durchaus harte, im Mittel-
feld des Sanktionenspektrums anzusiedelnde Sanktion. Mit einer Ande-
rung des Umrechnungsschliissels konnte zugleich der Anwendungsbe-
reich der GA in den Bereich von Freiheitsstrafen bis zu 6 Monaten ange-
hoben werden. Damit wire der Weg frei fiir eine selbstidndige Sanktion
nach dem Vorentwurf der Expertenkommission.
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Grafik 1:  Altersvergleich Modellversuch mit unbed. Verurteilten <= 30
Tage
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Grafik 2:  Vergleich des Familienstandes im Modellversuch mit den un-
bedingt Verurteilten <= 30 Tage
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Grafik 3: Vergleich der Nationalitdat im Modellversuch mit allen unbed.
Verurteilten <= 30 Tage
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Grafik 4:  Vergleich der Delikte im Modellversuch mit den unbed. Ver-

urteilten <= 30 Tage
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Grafik S: Erwerbslage der GA-Leistenden

. voll erwerbstatig 45%
Teilzeit 13%
] arbeitslos 31%

Student/Rentner 7%
B xeine Angaben 4%




220  Zwischenergebnisse zur Evaluation des Modellversuchs « GA im Kanton Bern»

Grafik 6: Berufssituation der GA-Leistenden
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Grafik 7:

Einkommen der GA-Leistenden
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Anmerkungen

1 Gem. Art. 397bis Abs.4 StGB in Verbindung mit Art 3a der Verord-
nung 3 zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, in Kraft seit 1.5.1990,
konnen die Kantone versuchsweise die GA als alternative Vollzugs-
form zu Freiheitsstrafen bis zu 30 Tagen vorsehen. Mit der Verfiigung
des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements vom 1.3.1991
wurde dem Kanton Bern die Bewilligung zur Einfithrung der GA als
alternative Vollzugsform, mit der Auflage einer wissenschaftlichen Be-
gleitung, erteilt. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat dementspre-
chend die Verordnung iiber den Vollzug von Freiheitsstrafen in der
Form der GA vom 3.7.1991 erlassen. Diese Verordnung ist riickwir-
kend auf den 1.7.1991 in Kraft getreten und gilt bis zum 31.12.1995

2 Der aus Bundesmitteln finanzierte Modellversuch liduft als wissen-
schaftliche Begleitung seit 1.7.1991 bis 30.6.1994

3 Eine detaillierte Ubersicht iiber die Praxis der GA in Europa, den USA
und in Neuseeland ist in den Beitrigen des Bandes International Penal
and Penitentiary Foundation (Hrsg.): Community Service as an Alter-
native to the Prison Sentence, Bonn 1987 zu finden; vgl. van Kalm-
thout/ Tak (1988): Sanction-systems, 42ff,1011f., 211ff., 279ff., 422ff .,
4721f., 561ff., 638ff.,710ff., 832ff

4 Vgl. den Vorentwurf der Expertenkommission (1993) zum allgemei-
nen Teil und zum Dritten Buch des (schweizerischen) Strafgesetzbu-
ches

5 Siehe Vorentwurf der Expertenkommission (1993) Art. 32 ff



Thomazine von Witzleben 223

Literatur

Feuerhelm, Wolfgang 1991: Gemeinniitzige Arbeit als Alternative in der
Geldstrafenvollstreckung, Wiesbaden

Hiisler, Gebhard, Locher, Jakob 1991: Kurze Freiheitsstrafen und Alterna-
tiven, Bern, Stuttgart

International Penal and Penitentiary Foundation (Hrsg.) 1987: Communi-
ty Service as an Alternative to the Prison Sentence, Bonn

Kunz, Karl-Ludwig, von Witzleben, Thomazine 1992: Alternative Voll-
zugsform? In: Neue Kriminalpolitik, Heft 3, 13-14

van Kalthout, Anton M., Tak, Peter J.P. 1988: Sanction-Systems in the
Member-States of the Council of Europe. Part I, Deventer u.a.

von Witzleben, Thomazine 1993: Gemeinniitziger Einsatz statt Freiheit-
sentzug. In: Uni Press Nr. 76, 4-8

Vorentwurf der Expertenkommission 1993: zum allgemeinen Teil und
zum Dritten Buch des (schweizerischen) Strafgesetzbuches, Bern






	Zwischenergebnisse zur Evaluation des Modellversuchs "gemeinnüztige Arbeit im Kanton Bern"

